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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Bankwesengesetzes 

IV. Eigentümerbestimmungen und Bewilligungen IV. Eigentümerbestimmungen und Bewilligungen 

Bewilligungen Bewilligungen 

§ 21. (1) bis (4) ... § 21. (1) bis (4) ... 

(5) Abweichend von § 70 Abs. 1 Z 3 sind Vor-Ort-Prüfungen in Bezug auf 
die Einhaltung der die Versicherungsvermittlung betreffenden 
Ausübungsbestimmungen gemäß den §§ 137 bis 138 GewO 1994 durch 
Kreditinstitute von der FMA durchzuführen; § 70 Abs. 1a und 1b sowie § 79 
Abs. 4 sind diesbezüglich nicht anwendbar. Die Kosten der Aufsicht über 
Kreditinstitute im Hinblick auf die Einhaltung der die Versicherungsvermittlung 
betreffenden Ausübungsbestimmungen gemäß den §§ 137 bis 138 GewO 1994 
sind Kosten der Versicherungsaufsicht und dem Rechnungskreis 2 gemäß § 19 
Abs. 1 Z 2 FMABG zuzuordnen. 

(5) Abweichend von § 70 Abs. 1 Z 3 sind Vor-Ort-Prüfungen in Bezug auf 
die Einhaltung der die Versicherungsvermittlung betreffenden 
Ausübungsbestimmungen gemäß den §§ 137 bis 138 GewO 1994, der 
Bestimmungen einer auf Grund des § 69 Abs. 2 GewO 1994 erlassenen 
Verordnung im Hinblick auf die Ausübung des Gewerbes der 
Versicherungsvermittlung gemäß den §§ 137 bis 138 GewO 1994 (Standesregeln 
für Versicherungsvermittlung), der delegierten Verordnung (EU) 2017/2358 und 
der delegierten Verordnung (EU) 2017/2359 durch Kreditinstitute von der FMA 
durchzuführen; § 70 Abs. 1a und 1b sowie § 79 Abs. 4 sind diesbezüglich nicht 
anwendbar. Die Kosten der Aufsicht über Kreditinstitute im Hinblick auf die 
Einhaltung der die Versicherungsvermittlung betreffenden 
Ausübungsbestimmungen gemäß den §§ 137 bis 138 GewO 1994 sind Kosten der 
Versicherungsaufsicht und dem Rechnungskreis 2 gemäß § 19 Abs. 1 Z 2 
FMABG zuzuordnen. 

(6) und (7) ... (6) und (7) ... 

§ 21b. (1) Die FMA ist ermächtigt, die ihr durch Art. 6 Abs. 4, Art. 18 
Abs. 3 und 5 bis 8, Art. 26, Art. 27 Abs. 1 lit. a, Art. 77, Art. 78, Art. 89 Abs. 3, 
Art. 124 Abs. 1a und 2, Art. 125 Abs. 3, Art. 129 Abs. 1 lit. c, Art. 164 Abs. 6, 
Art. 178 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 lit. d, Art. 298 Abs. 4, Art. 311 Abs. 3, Art. 327 
Abs. 2, Art. 329 Abs. 1, Art. 336 Abs. 4 lit. a, Art. 380, Art. 395 Abs. 1, Art. 473, 
Art. 481 Abs. 2, Art. 495 Abs. 1 und Art. 500a Abs. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 eingeräumten Befugnisse oder Befugnisse, die ihr in den gemäß 
Art. 394, Art. 415 und Teil 7a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erlassenen 
technischen Durchführungsstandards eingeräumt werden, durch Verordnung 
auszuüben. 

§ 21b. (1) Die FMA ist ermächtigt, die ihr durch Art. 6 Abs. 4, Art. 18 
Abs. 3 und 5 bis 8, Art. 26, Art. 27 Abs. 1 Buchstabe a, Art. 77, Art. 78, Art. 89 
Abs. 3, Art. 124 Abs. 1a und 2, Art. 125 Abs. 3, Art. 129 Abs. 1 Buchstabe c und 
Abs. 3, Art. 147 Abs. 5, Art. 164 Abs. 6, Art. 178 Abs. 1 Buchstabe b und Abs. 2 
Buchstabe d, Art. 298 Abs. 4, Art. 311 Abs. 3, Art. 327 Abs. 2, Art. 329 Abs. 1, 
Art. 336 Abs. 4 Buchstabe a, Art. 380, Art. 395 Abs. 1, Art. 473, Art. 481 Abs. 2, 
Art. 495 Abs. 1, Art. 495e und Art. 500a Abs. 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 eingeräumten Befugnisse oder Befugnisse, die ihr in den 
gemäß Art. 394, Art. 415 und Teil 7a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
erlassenen technischen Durchführungsstandards eingeräumt werden, durch 
Verordnung auszuüben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

VIII. Verbraucherbestimmungen VIII. Verbraucherbestimmungen 

Besondere Vorschriften für Hypothekar- und Immobilienkreditverträge Besondere Vorschriften für Hypothekar- und Immobilienkreditverträge 

§ 33. (1) bis (5) ... § 33. (1) bis (5) ... 

(6) Die Kreditinstitute haben entsprechend den europäischen 
Gepflogenheiten Strategien und Verfahren bezüglich Zahlungsrückständen von 
Verbrauchern und Zwangsvollstreckungen von in Abs. 1 genannten 
Kreditprodukten festzulegen und anzuwenden. Die Strategien und Verfahren 
haben angemessene Vorgangsweisen zu folgenden Themenbereichen zu 
umfassen: 

(6) Die Kreditinstitute haben entsprechend den europäischen 
Gepflogenheiten angemessene Strategien und Verfahren bezüglich 
Zahlungsrückständen bei Verbraucherkrediten gemäß § 2 Abs. 3 HIKrG und 
gemäß § 2 Abs. 3 des Verbraucherkreditgesetzes – VKrG, BGBl. I Nr. 28/2010, 
festzulegen und anzuwenden, bevor Zwangsvollstreckungen eingeleitet werden. 
Die Strategien und Verfahren müssen den Umständen der Verbraucher Rechnung 
tragen und können insbesondere Folgendes umfassen: 

 1. Informationsbereitstellung für den Verbraucher und Kommunikation mit 
diesem, 

 

 2. Lösungsprozesse unter Berücksichtigung der individuellen Umstände, 
Interessen und Rechte des Verbrauchers sowie 

 

 3. Dokumentation und angemessene Aufbewahrung.  

  1. eine vollständige oder anteilige Umschuldung eines Kreditvertrags; 

  2. eine Änderung der geltenden Bedingungen eines Kreditvertrags, die 
unter anderem Folgendes umfassen kann: 

  a) eine Verlängerung der Laufzeit des Kreditvertrags; 

  b) eine Änderung der Art des Kreditvertrags; 

  c) einen Zahlungsaufschub für alle oder einen Teil der 
Rückzahlungsraten in einem bestimmten Zeitraum; 

  d) eine Änderung des Zinssatzes; 

  e) ein Angebot einer Zahlungsunterbrechung; 

  f) anteilige Rückzahlungen; 

  g) Währungsumrechnungen; 

  h) einen Teilerlass und eine Schuldenkonsolidierung. 

(7) ... (7) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

XIV. Abschnitt: Aufsicht XIV. Abschnitt: Aufsicht 

Zuständigkeit der FMA und aufsichtliches Überprüfungsverfahren Zuständigkeit der FMA und aufsichtliches Überprüfungsverfahren 

§ 69. (1) Die FMA hat unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen 
zugewiesenen Aufgaben die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung 
zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, 
des Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes 2011, des Depotgesetzes, des BMSVG, des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, des Finanzkonglomerategesetzes, des 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes, der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, des Titels IV der Verordnung (EU) Nr. 909/2014, des 
Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes – ZvVG, BGBl I Nr. 69/2015, der 
Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, 
transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 
2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 347 vom 28.12.2017 S. 35, 
des STS-Verbriefungsvollzugsgesetzes – STS-VVG, BGBl. I Nr. 76/2018, des 
Pfandbriefgesetzes – PfandBG, BGBl. I Nr. 199/2021 sowie der für die 
Bankenaufsicht relevanten technischen Standards im Sinne der Art. 10 bis 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und der Art. 10 bis 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1095/2010 durch 

§ 69. (1) Die FMA hat unbeschadet der ihr in anderen Bundesgesetzen 
zugewiesenen Aufgaben die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes, 
des Sparkassengesetzes, des Bausparkassengesetzes, der Einführungsverordnung 
zum Hypothekenbank- und zum Pfandbriefgesetz, des Hypothekenbankgesetzes, 
des Pfandbriefgesetzes, des Bankschuldverschreibungsgesetzes, des 
Investmentfondsgesetzes 2011, des Depotgesetzes, des BMSVG, des Immobilien-
Investmentfondsgesetzes, des Finanzkonglomerategesetzes, des 
Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes, der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, des Titels IV der Verordnung (EU) Nr. 909/2014, des 
Zentralverwahrer-Vollzugsgesetzes – ZvVG, BGBl I Nr. 69/2015, der 
Verordnung (EU) 2017/2402 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, 
transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 
2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 347 vom 28.12.2017 S. 35, 
des STS-Verbriefungsvollzugsgesetzes – STS-VVG, BGBl. I Nr. 76/2018, des 
Pfandbriefgesetzes – PfandBG, BGBl. I Nr. 199/2021, der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/2358, der delegierten Verordnung (EU) 2017/2359 sowie 
der für die Bankenaufsicht relevanten technischen Standards im Sinne der Art. 10 
bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 und der Art. 10 bis 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 durch 

 1. bis 7. ...  1. bis 7. ... 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 

XXII. Verfahrens- und Strafbestimmungen XXII. Verfahrens- und Strafbestimmungen 

§ 98. (1) bis (5c) ... § 98. (1) bis (5c) ... 

(5d) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstituts gegen die 
Bestimmungen einer auf Grund des § 69 Abs. 2 GewO 1994 erlassenen 
Verordnung im Hinblick auf die Ausübung des Gewerbes der 
Versicherungsvermittlung gemäß den §§ 137 bis 138 GewO 1994 (Standesregeln 
für Versicherungsvermittlung) verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 700 000 Euro oder bis zu dem 

(5d) Wer als Verantwortlicher (§ 9 VStG) eines Kreditinstituts gegen die 
Bestimmungen der §§ 137 bis 138 GewO 1994, einer auf Grund des § 69 Abs. 2 
GewO 1994 erlassenen Verordnung im Hinblick auf die Ausübung des Gewerbes 
der Versicherungsvermittlung gemäß den §§ 137 bis 138 GewO 1994 
(Standesregeln für Versicherungsvermittlung), der delegierten Verordnung (EU) 
2017/2358 oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2359 verstößt, begeht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen Nutzens einschließlich eines 
vermiedenen Verlustes, soweit sich dieser beziffern lässt, zu bestrafen. 

eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit einer Geldstrafe bis zu 
700 000 Euro oder bis zu dem Zweifachen des aus dem Verstoß gezogenen 
Nutzens einschließlich eines vermiedenen Verlustes, soweit sich dieser beziffern 
lässt, zu bestrafen. 

(6) ... (6) ... 

Verweise und Verordnungen Verweise und Verordnungen 

§ 105. (1) bis (4) ... § 105. (1) bis (4) ... 

(5) … (5) … 

 1.  1. 

 2. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/1043, ABl. Nr. L 225 vom 
25.06.2021 S. 52 und der Berichtigung, ABl. Nr. L 398 vom 11.11.2021 
S. 32. 

 2. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, 
ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der 
Verordnung (EU) 2024/2987, ABl. Nr. L 2024/2987 vom 04.12.2024 S. 1, 
und der Berichtigung, ABl. Nr. L 092 vom 30.03.2023 S. 29. 

(6) bis (23) … (6) bis (23) … 

 (24) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die delegierte Verordnung (EU) 
2017/2358 verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
delegierte Verordnung (EU) 2017/2358 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 
2016/97 in Bezug auf die Aufsichts- und Lenkungsanforderungen für 
Versicherungsunternehmen und Versicherungsvertreiber, ABl. Nr. L 341 vom 
20.12.2017 S. 1, in der Fassung der delegierten Verordnung (EU) 2018/541, ABl. 
Nr. L 90 vom 6.4.2018 S. 59, anzuwenden. 

 (25) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die delegierte Verordnung (EU) 
2017/2359 verwiesen wird, so ist, sofern nichts Anderes angeordnet ist, die 
delegierte Verordnung (EU) 2017/2359 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 
2016/97 in Bezug auf die für den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten 
geltenden Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln, ABl. Nr. L 341 vom 
20.12.2017 S. 8, in der Fassung der delegierten Verordnung (EU) 2018/541, ABl. 
Nr. L 90 vom 6.4.2018 S. 59, anzuwenden. 

Inkrafttreten und Vollziehung Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 107. (1) bis (111) ... § 107. (1) bis (111) ... 

 (112) § 21 Abs. 5, § 21b Abs. 1, § 33 Abs. 6, § 69 Abs. 1, § 98 Abs. 5d und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 105 Abs. 5 Z 2, Abs. 22 und 23 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/20XX treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

[...] [...] 

Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes 

Finanzmarktaufsichtsbehörde Finanzmarktaufsichtsbehörde 

§ 2. (1) ... § 2. (1) ... 

 1. bis 24. ...  1. bis 24. ... 

  25. im Kreditdienstleister- und Kreditkäufergesetz – KKG, BGBl. I 
Nr. XX/20XX, 

(2) bis (6) ... (2) bis (6) ... 

Unerlaubter Geschäftsbetrieb und Verstöße im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 

Unerlaubter Geschäftsbetrieb und Verstöße im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 1a BWG, § 99 Abs. 1 
ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 
WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 
Z 1 ZvVG, § 47 PKG, § 23 Abs. 2 Z 1 WKFG, § 11 Z 2 und 3 MiCA-VVG, § 4 
Abs. 2 Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 RW-VG und § 329 
VAG 2016 genannten Übertretungen ist die FMA berechtigt, von natürlichen und 
juristischen Personen sowie von sonstigen Einrichtungen mit 
Rechtspersönlichkeit die erforderlichen Auskünfte einzuholen und die 
erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht umfasst auch die Befugnis, in 
Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor Ort Einsicht zu nehmen und sich 
Auszüge davon herstellen zu lassen. 

§ 22b. (1) Zur Verfolgung der in § 98 Abs. 1 und 1a BWG, § 99 Abs. 1 
ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 AIFMG, § 94 
WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 und § 107 Abs. 8 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 
Z 1 ZvVG, § 47 PKG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 4 
Abs. 1 RW-VG, § 24 Abs. 5 KKG und § 329 VAG 2016 genannten Übertretungen 
ist die FMA berechtigt, von natürlichen und juristischen Personen sowie von 
sonstigen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit die erforderlichen Auskünfte 
einzuholen und die erforderlichen Daten zu verarbeiten; dieses Recht umfasst 
auch die Befugnis, in Bücher, Schriftstücke und EDV-Datenträger vor Ort 
Einsicht zu nehmen und sich Auszüge davon herstellen zu lassen. 

(2) ... (2) ... 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 Z 1 
ZvVG, § 47 PKG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 
RW-VG oder § 329 VAG 2016, so hat die FMA unabhängig von der Einleitung 
eines Strafverfahrens die den verdächtigen Geschäftsbetrieb ausübenden 
Unternehmen mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der Rechtsordnung 
entsprechenden Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der FMA zu 

§ 22d. (1) Besteht der Verdacht einer Übertretung gemäß § 98 Abs. 1 und 1a 
BWG, § 99 Abs. 1 ZaDiG 2018, § 29 Abs. 1 E-Geldgesetz 2010, § 60 Abs. 1 Z 1 
AIFMG, § 94 WAG 2018, § 105 Abs. 1 Z 1 und 2 BörseG 2018, § 4 Abs. 1 Z 1 
ZvVG, § 47 PKG, § 4 Abs. 2 Schwarmfinanzierung-Vollzugsgesetz, § 4 Abs. 1 
RW-VG, § 24 Abs. 5 KKG oder § 329 VAG 2016, so hat die FMA unabhängig 
von der Einleitung eines Strafverfahrens die den verdächtigen Geschäftsbetrieb 
ausübenden Unternehmen mit Verfahrensanordnung zur Herstellung des der 
Rechtsordnung entsprechenden Zustandes innerhalb einer angemessenen, von der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestimmenden Frist aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes Unternehmen dieser 
Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat die FMA mit 
Bescheid die zur Herstellung des der Rechtsordnung entsprechenden Zustandes 
jeweils notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung von Teilen des Betriebes 
oder die Schließung des gesamten Betriebes zu verfügen. 

FMA zu bestimmenden Frist aufzufordern. Kommt ein aufgefordertes 
Unternehmen dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so hat 
die FMA mit Bescheid die zur Herstellung des der Rechtsordnung 
entsprechenden Zustandes jeweils notwendigen Maßnahmen, wie die Schließung 
von Teilen des Betriebes oder die Schließung des gesamten Betriebes zu 
verfügen. 

(2) ... (2) ... 

In-Kraft-Treten und Vollziehung In-Kraft-Treten und Vollziehung 

§ 28. (1) bis (48) ... § 28. (1) bis (54) ... 

 (55) § 2 Abs. 1 Z 25, § 22b Abs. 1 und § 22d Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/20XX treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung in Kraft. 

Änderung des Hypothekar- und Immobilienkreditgesetzes 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 

Hypothekar- und Immobilienkreditverträge Hypothekar- und Immobilienkreditverträge 

 Informationen zur Änderung der Bedingungen des Kreditvertrags 

 § 17a. Vor der Änderung der Bedingungen des Kreditvertrags hat der 
Kreditgeber dem Verbraucher folgende Informationen mitzuteilen: 

  1. eine klare Beschreibung der vorgeschlagenen Änderungen und 
gegebenenfalls des Erfordernisses des Einverständnisses des 
Verbrauchers oder der gesetzlich eingeführten Änderungen; 

  2. den zeitlichen Rahmen für die Umsetzung der in Z 1 genannten 
Änderungen; 

  3. die Beschwerdemöglichkeiten, die dem Verbraucher gegen die in Z 1 
genannten Änderungen zur Verfügung stehen; 

  4. die Frist, innerhalb derer eine solche Beschwerde eingelegt werden 
kann; 

  5. die Bezeichnung und die Anschrift der zuständigen Behörde, bei der der 
Verbraucher diese Beschwerde einreichen kann. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Ergänzende Bestimmungen Ergänzende Bestimmungen 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 30. ... § 30. ... 

 1. und 2. ...  1. und 2. ... 

 3. in die gemäß § 8 gebotenen vorvertraglichen Informationen falsche 
Angaben aufnimmt, die Informationspflichten gemäß § 8, § 10 oder § 14 
Abs. 2 und 3 nicht oder nicht vollständig erfüllt oder bei einem 
verbindlichen Angebot die in § 12 Abs. 1 enthaltenen Formpflichten 
verletzt; 

 3. in die gemäß § 8 gebotenen vorvertraglichen Informationen falsche 
Angaben aufnimmt, die Informationspflichten gemäß § 8, § 10 oder § 14 
Abs. 2 und 3 oder § 17a nicht oder nicht vollständig erfüllt oder bei 
einem verbindlichen Angebot die in § 12 Abs. 1 enthaltenen 
Formpflichten verletzt; 

 4. bis 10. ...  4. bis 10. ... 

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung 

§ 31. (1) bis (7) ... § 31. (1) bis (7) ... 

 (8) § 17a und § 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/20XX treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

Änderung des Verbraucherkreditgesetzes 

 Informationen zur Änderung der Bedingungen des Kreditvertrags 

 § 11a. Vor der Änderung der Bedingungen des Kreditvertrags hat der 
Kreditgeber dem Verbraucher folgende Informationen mitzuteilen: 

  1. eine klare Beschreibung der vorgeschlagenen Änderungen und 
gegebenenfalls des Erfordernisses des Einverständnisses des 
Verbrauchers oder der gesetzlich eingeführten Änderungen; 

  2. den zeitlichen Rahmen für die Umsetzung der in Z 1 genannten 
Änderungen; 

  3. die Beschwerdemöglichkeiten, die dem Verbraucher gegen die in Z 1 
genannten Änderungen zur Verfügung stehen; 

  4. die Frist, innerhalb derer eine solche Beschwerde eingelegt werden 
kann; 

  5. die Bezeichnung und die Anschrift der zuständigen Behörde, bei der der 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verbraucher diese Beschwerde einreichen kann. 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 

Ergänzende Bestimmungen Ergänzende Bestimmungen 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 

§ 28. ... § 28. ... 

 1. ...  1. ... 

 2. in die gemäß § 6 oder § 19 gebotenen vorvertraglichen Informationen 
falsche Angaben aufnimmt oder die Informationspflichten gemäß § 6 
oder § 19 nicht oder nicht vollständig erfüllt, 

 2. in die gemäß § 6, § 11a oder § 19 gebotenen vorvertraglichen 
Informationen falsche Angaben aufnimmt oder die Informationspflichten 
gemäß § 6 oder § 19 nicht oder nicht vollständig erfüllt, 

 3. bis 10. ...  3. bis 10. ... 

Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung Inkrafttretens- und Übergangsbestimmung 

§ 29. (1) bis (12) ... § 29. (1) bis (12) ... 

 (13) § 11a und § 28 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XXX/20XX treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 
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